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Die Regionaldirektorin 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 3 / 1 6 4 6   
 
 
 
 

  14.01.2020 

Beschlussvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Betriebsausschuss RVR Ruhr Grün  28.02.2020 2 
Wirtschaftsausschuss  03.03.2020  
Verbandsausschuss  16.03.2020  
Verbandsversammlung  27.03.2020  

 
 
Betreff: Festellung des Jahresabschlusses und Lageberichts der 

eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RVR Ruhr Grün zum 31.12.2018 
Beschluss über die Zuführung zur Ausgleichsrücklage 
Entlastung des Betriebsausschusses RVR Ruhr Grün 

 
Beschlussvorschlag 
 
Die Verbandsversammlung stellt analog § 97 (2) i.V.m. § 96 (1) Gemeindeordnung NRW 
und gem. § 26 (2) Eigenbetriebsverordnung NRW den Lagebericht sowie den 
Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RVR Ruhr Grün zum 31.12.2018 

 mit einer Bilanzsumme von 25.608.209,66 € 
 mit einem Eigenkapital von 8.189.958,66 € 
 mit einem Verlustausgleich von 8.843.176,43 € durch den Regionalverband Ruhr 
 mit einem RVR-Zuschuss in das eigene Vermögen RVR Ruhr Grün von 203.383,64 € 
 und einem Jahresüberschuss von 1.252.903,81 € 

fest. 
 
Die Verbandsversammlung beschließt gem. § 96 (1) GO NRW und § 26 (3) EigVO NRW, 
den Jahresüberschuss von 1.252.903,81 € im Jahr 2019 der Ausgleichsrücklage (davon 
543.565,84 € der forstlichen Ausgleichsrücklage) zuzuführen. 
 
Dem Betriebsausschuss wird gem. § 4 EigVO NRW durch die Verbandsversammlung 
Entlastung erteilt. 
 
 
Begründung: 
 
Siehe Anlage 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Vorgangs-Nr.       
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Sachbearbeiter/in Betriebsleiter 

Thomas Kämmerling 

Beigeordnete 
Bereich IV Umwelt 
Nina Frense 

Regionaldirektorin 
Karola Geiß-Netthöfel 

Räther, Frauke    
Akt.zeichen   
10-0-1-1-70/18   

 
 


